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 Veröffentlicht am 15.01.1970

Norm

StVO §20 Abs2 II

Rechtssatz

Die für das Ortsgebiet vorgesehene Höchstgeschwindigkeit hat insbesondere den Zweck, daß sich die

Verkehrsteilnehmer rechtzeitig wahrnehmen und aufeinander einstellen können. Überschreitung der

Höchstgeschwindigkeit bewirkt daher unabhängig von der Auswirkung auf die Unfallfolgen eine

Gefahrenvergrößerung.
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